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Diese Lizenz gilt für alle Longenführer, die an natio-
nalen oder internationalen Veranstaltungen im In- und 
Ausland teilnehmen. Grundlage dieser Lizenz sind die 
§§ 18.1 und 20 LPO. Für die Teilnahme an internatio-
nalen Turnieren gelten zusätzlich die Art. 122.3 und 
Art. 123.1 GR-FEI. Der Lizenzinhaber unterliegt damit 
weiterhin der Jurisdiktion der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung e.V. (FN). Die Leistungsprüfungsordnung 
(LPO) samt ihrer Rechtsordnung findet weiterhin 
Anwendung. 

Wichtig: Vereinsstempel und Unterschrift 

ERSTANTRAG LONGENFÜH RER 

| Hiermit beantrage ich die FN -Jahresturnierlizenz als Longenführer  

Name:  Vorname: 

Straße: 
 

 Geburtsdatum: 
 

 

PLZ:  Ort: 
 

Telefon:  Fax: 
  

Mobil:  E-Mail: 
      
    
Personen-Nr.:   

 

  

Vereinsname:  Vereins-Nr.: 
    

 

| Dem Antrag liegt eine Kopie folgender Unterlage(n) bei:  
 

         � Deutsches Longierabzeichen Klasse III (DLA III) � Deutsches Longierabzeichen Klasse IV (DLA IV).

    
  � eine Trainerlizenz im Pferdesport   

   

� Ich erkläre, dass ich die Leistungsprüfungs -
ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereini -
gung e.V. (FN) samt ihrer Rechtsordnung in der zur 
Zeit gültigen Fas sung als verbindlich anerkenne 
und verpflichte mich, stets – auch außerhalb vo n 
Turnieren – die anerkann ten Ausbildungsgrundsätze,
Richtlinien und Beschlüsse der FN zu be folgen, 
insbesondere mein Pferd nicht unreiterlich zu 
behan deln. Verstöße können den Entzug dieser 
Lizenz zur Folge haben und können mit Ordnungs -
maßnahmen (§§ 920ff. LPO) geahndet werden.  


